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 Veröffentlicht am 18.10.2005

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §49

VwGG §59

Rechtssatz

Hinsichtlich des begehrten Schriftsatzaufwandes ist auf das Antragsprinzip gemäß § 59 VwGG, wonach zi6ernmäßig

verzeichnete Kosten nur in der beantragten Höhe zuzusprechen sind, zu verweisen; dies :ndet auch dann Anwendung,

wenn der Pauschbetrag nicht ausgeschöpft wird (Hinweis Mayer, B-VG2, § 59 VwGG I).
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